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Alleinherschaft. Besonders interessiert zeigt sich cosue in der Darstellung von ca-
rols verschwendungssucbt. Dabei schneiden aber auch die anderen Mitglieder dcr
koniglichen Familie ziemlich schlecht ab.

DaB der Autor zur ExempliÍizierung allerlei unbelegte Zitate anftihrt, wurde
schon gesagt. Man kann sich dabei fragen, wie es cosve moglich war, die Memoiren
von Argetoianu, die im ehemaligen - zur Trit ftir alle ,,normal sterblichen< unzu-
gánglichen - Archiv der KP Iiegen, einzusehen' Der Autor schien es auch nicht ftir
notig gehalten zu haben, sich alter Terminologien zu entledigen und den Forschungs-
stand zur Kenntnis zu nelrmen. cosr'rn spricht von ,rdemokratischen und Arbeiteror-
ganisationen< und versteht darunter "die F hrungskomitees der kommunistischen
organisationen; die Einheit der Kommunistischen Jugend, de r Arbeiter- und Baue m-
block..... F.s ist schon rstaunlich, mit welchcr Einfalt und Arrogaru der Autor von
der Eisernen Garde als von einer durch tlitler untcrstiitzten Organisation oder von
dessen Partisanen spricht, eine These, die in der rumánischen kommunistischen
Historiographie nicht besser ausgedriickt werden konnte. Gl cklicherweise ist diese
aber durch eine minuÍiose Dis.serlation von Armin Heinen, die aucb in Rumánien be-
kannt und vorhanden ist, endgtiltig widerlegt worden.

Kommen wir endlich zum SchluB dieser propagandaschrift, clie in groBer Anzahl
in Bukarester Buchhandlungen ausliegt. Auf der letzten Seite offenbart uns Cosr*le
noch ein >wertvolles.. f)etail, wcnn er ausf hrt, daB ein tlauptgrund der wirtschaftli-
chcn Schwáche und des Zurtickgebliebenseins Rumánícns am Vorabend des Zweiten
weltkriegs auf 'den Raub und den fehlenden patriotismus carols und seiner Kama-
ril la< zurtickzufi.ihren sei.

Berticksichtigt man nun das negarive Bild, das cosve von mehreren Mitgliedem
der kÖniglichen Familie zeichnet' so kann dieses in der gegenwártigen Diskussion
tiber die R ckkehrbestrebungen Konig Michaels durchaus an Bedeutung gewinnen.
Cosrvra ist nattirlich darum bemiiht, den rumánischen Leser in seiner heutigen [:ge
unter den wirschaftlichen und politischen Gegebenheiten anzusprechen. Der Ver-
dacht gezielter politischer Indoktrination ist dabei nicht einfach von der Hand zu
weisen.

Hans-Christian Maner

Axrox R.lovÁt*szxy: Grundziige der Verfassungs. und Staaatsgescbichte Un-
garns. Miinchen: Trofenik l99o (Studia Hungarica 35). t-einen, 16l seiten,
DM

wie wir im vorwort des Buchs erfahren, hat der Verfasser eine seit g0 Jahren besre-
hende schuld der ungarischen Rechtsgeschichtsforschung zu tilgen versucht. Die
Absicht des verfassers war, der internationalen wissenschaft >eine einwandfreie un-
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garische Verfassungsgeschichte. vorzulegen. Die Aufgabe ist um so schwerer, da
se|bst in tJngarn in den letzten Jahrzehnten okeine gute umía.sscnde Verfassungsge-

schichte. geschricbcn wurde und die heutige ungarische Forschung nur ')mit der nci-

tigen Kritik. ber cksichtigt werdcn darf. Der Verfasser baut sein Werk auf den be-

deutenclsten verfassungsrochtlichen Dokumente auf, die in die geschichtlichen Ereig-

nisse eingebettet werdcn. Die wichtigsten Tendenzen der Verfassungsentwicklung
werden durch dic Skizzierung dcr sozia|cn und po|it ischen Gegebenhciten verstándl i-

cher gcmacht.

Zunáchst werden dic wichtigsten Vcrfassungsurkunden nach Artikeln dargelegt
und <lcren bedcutendste Vcrftigungcn erklárt. Diese [)arste||ungsmethode wird vom

VcrÍasser in gleichmáBig hohem Nivcau angewandt und gibt dem Leser zuverlássige
Anhaltspunkte zum Inhalt der .Go|denen Rullc" (1222)' dcr vert.assungsrechtlích be-
achlenswerten Tei le dcs 1'r ipart itums (l-51.1), dcs Wiener Fricdens (160 ), der Prag-
matischen Sanktion (l'123), der Aprilgesctzc (1ft4ti) und dcs ostcrrcichisch-ungari-
v-hen Ausgleichsgcsetzcs (18(r7) mwie andcrer staatsrochtl icher Regeln. f) iese
griJndl iche inhalt l ichc Analysc hi l ft, dic schrittweise l lntwicklung bestimmter

Rcchtsinstitutc zu vertirlgcn ((Jntcrsttitzung bictet cla-s Registcr) und die mehrmals
crwáhntc [. lexibi l i tát dcr ungirr iw-hcn historischcn Verfa.ssung zu veranschaulichen.

Anhand von Iiallbeispic|cn untersucht RntlvÁtvsz,ry bestinlmtc l;ragenkomplexe

systcmatisch, íaBt also eine |ángcrc |:,poche zusammen: so zum Beispie| die 7rit des

l)atrimonialkonigtums un<l des Stán<lestaats vclr l.52ír. Auch dic Eigcnt nrlichkeitcn

der siebenbtirgischen Staatscrnrichtungcn f indcn bis zum 1U. Jahrhundcrt in geson-
dertcn Kapi tcln l irwáhnung.

ft r das Verlassungslcben cicr Neuzeit trttt abcr imnrer mchr die Analyse der Ver-

fa-ssungsurkundcn in den Vordcrgrund-

l. Die Bul len von Anclrcas II, bestinrmtcn jahrhundcrtclang die Verfassungscnt-

wicklung des alten (lngarn. l) ic bedeutenclstc (Jrkundc war cl ie oGoldene Bul le" aus

dem Jahre |222, díe auch clas crste wichtigc (Jntcrsuchungvlbjekt RlovÁNszrys ist.

Dcr Verfasser analysicrt die l lest immungen dcr lJrkunde und vergleicht sie mit dem
-l 'ext 

der kirchl ichen l lul le dcs Jahres 1231.

2' Besonders grÍ'indlich wir<l das 
.|ripartium 

vt;n Stcphan Werkíczi analysiert.

RnovÁNsz,xy konzentriert sich dabci auf die l)arstellung <ler Adelsfreiheiten und leitet

sie mittels einer bravourtxcn Gegentiberstel lung aus der "Goldcnen Bul le" ab. Dane-

ben wird - viel leicht ihrer Bedeutung nicht ganz gercchl werdend - die von

Werb<íczi erstmals zusammengefaBte Doktrin bcr die HeiIige Krone kurz erláutert.

3. A|s verÍ.assungsrechtlich wichtige Quelle ftir die frtihe Neuzeit wird das Inau-

guraldiplom von Ferdinand IL vorgestellt. lls hielt die Wiinsche und Ansprtiche der

Stánde gegentiber dem Konig fest und blieb mit verándertem Inhalt bis zur Kronung

Josephs II. eine grundlegcnde Quelle Zun1 vcrstándnis der Beziehung zwischen dem

Konig und den S|ánden. Die Verfassungsentwicklung des frtihneuzeitlichen Sieben-
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btirgens wird durch die Darlegung der llcfugnisse der Fiirsten und des L,andtags, der

Wahtkapitulationen der Furstcn und der verfassungsrechtlichen Lage der drei Natio-

nen erláutert.

4. Die náchste angeft ihrte Quellc, die mit den Gesetzesart ikc|n 1' 2 und 3 aus

dem Jahre 1723 zustande gekommene 'ungarische Pragmatische Sanktion", bedeu-

tete nicht nur die Ausdehnung der in dcn Erblándern der Habsburger gti|tigen t]rbfol-

geregelung auch auf (Jngarn, sondcrn auch die rechtliche Einverleibung Ungams in

das Habsburgerreich (inditisibiliter et inseparabillter - ungeteilt und untrennbar),

obwoh| die Ungarn weiterhin dic Eigenstándigkeit ihres l ,andes unrl der Ij inder dcr

Heiligen Krone beanspruchten. Die Skizzierung der politischen Kámpfe wáhrend der

Reformrcichstage (l{i2-5-1848) bictct dem Verfasser AnlaB, die ganzc ungarische

Verfassungscntwicklung Zu bcwcrte n: "Das záhc F-estha|ten der ungarischen A<lels-

nation an ihrcn institutionel lcn Rechtsgrundvitzen war erstaunl ich und sichcrte -

trotz zah|reichcr Rtickschláge _ das lrorttrcstchen und sogar die Weiterbildung cler

Verfassung. Bei Nationen, die geschriebcne - nreistens rezipierte - Verfassungen

hatton, war das nicht der [ 'al l .  Dic original itát dcr hist<lr ischen ungarischcn Verfas-

sung beruhte áhnl ich wic in lJng|and cben auf dicsen langsam ausgebi|dctcn Rechts-

grundsálzen'.
5. |)urch die 31 Geset-zcsart ikcl vom Il. Apri l  l848 versuchtc dcr lctzte stáncl i-

sche Reichstag cinc t iefgrcifcndc Umgcstaltung der a|tcn stándischcn Verfassung.

RatlvÁNszrY untersucht die ApriIgcsctzc in zwci Gruppcn. Zuerst wcrdcn diejenigen

Gcsctze griindlictr analysiert, die in das Ausgleichsgcsetz von l8(r7 bcrnommen

wurdcn. Diese zielten auf <len Aufbau cincr btirgerl ichcn Gescl lschaft und konnten

weder durch Kapitulation vor den tibcrmáchtigen Gegnern, noch <iurch den spáter

einsetzenden Neoabsolutismus aus dcr Welt geschafft werden. Die zweite (iruppe der

Reformgesetze und die vom Freihcitskanrpf bec|ingten. den StaatsauÍbau bertihrenden

l]cschlil.sse dcs ungarischen Parlamcnts waren schon tur Tril ihrcr Entstehung um-

stritten und konnten die Niedcrschlagung dcr Revolution nicht Íiberlcben.

Ó. Die historischen Untcrsucbungen rJes Verfasscrs crreichen ihren Hohcpunkt in

cler Analyse dieses Kompronrisses. Der immer wiederkehrendc Vergleich dcs Aus-

glcichgesctzes mit der Pragmatirehen Sanktion zeigt, wie gut ljranz Deák und seinc

Gefolgschaft bei der Schaffung ciner beinahe formellen Verfassung sich auf das Alt-

hergebrachte zu sttitzen und dieses mit den [irwartungen der Gegenwart in Einklang
zu bringen verstanden haben.

7. Die aufschluBreiche EntwickJung des ungarischen Staats zwischen den beiden

Weltkriegen hat der Verfasser ziemlich kurz zusammengefaBt; deshalb ftihlt sich der

Rezensent befugt, die Aufmerksamkeit der lnteressenten auf das Werk von Stephan

Csekey (Die Verfassung Ungarns. Budapesl, L.eipzig 1944) zu lenken, das den lelz-

ten Stánd der noch auf Rechtskontinuitát beruhenden materiellen Verfassung Un.

garns systematisch bearbeitet. Interessan|erweise werden die Ausf hrun8en kuÍz vor
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dem Zeitpunkt abgeschlmsen, als die >althergebrachte" materielle Verfassung Un-
garns durch eine fornre||e Konstitution - wenn auch von fragwiirdiger Qua|itát - ab-
gel st wurde.

Da das Ziel des Buches eine E'infÍihrung in die wichtigsten Grundztige der Ver-

fassungsentwicklung lJngarns ist, hátte der Rezensent mehr Literaturangaben zu den
Einzelfragen erwartet. Die vorhandenen Angaben sind hingegen ungleichmáBig ver-
teilt: die wis.se nschaflliche Literatur tiber den Anspruch der Habsburger auf die unga-
rische KonigswÍirde ist zum Beispicl reich|ich vertreten' hinsichtlich anderer wichti.
ger Problemkreise erhá|t der l-eser aber kcine weiterfÍ'ihrenden Hinweise . Besonders
die neueren Werke der ungarischen Staats- und Rechtsgeschichte werden stiefmiit-
ter|ich behandc|t ' Umfangreichere l- iteraturangaben wáren um srr mchr wtinwhens.
wcrt ge\tv'cscn, da es iiberhaupt an ciner gutcn uncl modernen Bibliographie zur Ver-
fassungsgeschichte (Jngarns ncrh mangel t.

Den unbcstreitbaren Wert RanvÁNsz,rys solicler Au.sfi.ihrungen kann aber diese
Tatsache nicht mindern. Die Redaktion hátte viel leicht besser auf die Regeln der un.
garischen Rcchtschreibung beim Abschreiben der ungarischen Buchtitel achten kon-
nen: zum [Jeispiel aufden Seiten 7, 13,23,26,35 etc. und in der Bibl iographie.

Béla Szabö

.loHr Lutsics: Ungarn in Europa. Rudapest um die Jahrhundertwende. Mtin-
chen: Siedler 1990. I-einen. 302 Seiten. m. Abb.. DM 4&-.

Zahllose B cher sind ber die 'Belle Epoquc" geschrieben worden, eine Zeit kul-
tureller Bltitc und politischer Kriscn, dic oft als goldener Ilerbst Europas bezeichnet
wird. Das vorl iegende Buch gehort in diese Sparte, mit dem Unterschied viel leicht,
daB JouN LurÁcs in bezug auf Ungarn eher von einer tragisch und frtihzeitig endenen
goldenen Jugend spricht.

E,rklártes Ziel des Autors isl cs, nicht eine Geschichte der stadt zu schreiben,
sondern ein historisches Portrát Budapests um 1900 zu,,skizziercn". Dabeí sei vor-
weg gesagt, daB die motivierende Kraft dcs Verfassers in seiner deutlich ausge-
drtickten Liebe zu Ungarn und dem oungarischen Geísk. liegt, beseelt auch von der
Nostal gie des Exilanten.

Die sieben Kapitel des Buches k nnen in zwei Kategorien gegliedert werden, die
sich allerdings teilweise tiberschneiden: da sind einerseits solche, die sich mit Kunst,
Kultur und den Lebensgewohnheiten der Mcnschen bescháftigen, und andererseits
diejenigen, die auf Politik und Geschichte eingehen. Ersteren kommt die 'Zuneigung

des Autors zu Ungarn sehr zugute, aber leider muB auch gesagt werden, daB sich da-
durch eine uni.ibersehbare Subjektivitat einschleicht, die den Kapiteln der zweiten
Gruppe schr abtrá8lich ist.


